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Seminar im Öffentlichen Recht (Beifach):

Thema: „Meilensteine der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts“

Frühjahrs-/Sommersemester 2026

Im Frühjahrs-/Sommersemester 2026 biete ich ein Seminar zum Thema „Meilensteine der
Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts“ an. In diesem Seminar werden wir uns mit
ausgewählten, wichtigen Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts auseinandersetzen.
Das Seminar zielt darauf ab, die Relevanz dieser Entscheidungen richtig einzuordnen und die
diesen Entscheidungen zugrundeliegenden verfassungsrechtlichen Probleme zu verstehen.

Folgende Themen stehen zur Auswahl:

1. BVerfGE 6, 32 (Urteil vom 16.01.1957 - 1 BvR 253/56) – Elfes

2. BVerfGE 7, 198 (Urteil vom 15.01.1958 - 1 BvR 400/51) – Lüth

3. BVerfGE 65, 1 (Urteil 15.12.1983 - 1 BvR 209/83 u.a.) – Volkszählung

4. BVerfGE 69, 315 (Beschluss vom 14.05.1985 - 1 BvR 233, 341/81) – Brokdorf

5. BVerfGE 80, 137 (Beschluss vom 06.06.1989 - 1 BvR 921/85) – Reiten im Walde

6. BVerfGE 39, 1 (Urteil vom 25.02.1975 - 1 BvF 1/74) – Schwangerschaftsabbruch I;
BVerfGE 88, 203 (Urteil vom 28.05.1993 - 2 BvF 2/90) – Schwangerschaftsabbruch II

7. BVerfGE 95, 96 (Beschluss vom 24.10.1996 - 2 BvR 1851/94 u.a.) – Mauerschützen

8. BVerfGE 152, 152 (Beschluss vom 06.11.2019 - 1 BvR 16/13) – Recht auf
Vergessenwerden I; BVerfGE 152, 216 (Beschluss vom 06.11.2019 - 1 BvR 276/17) –
Recht auf Vergessenwerden II

9. BVerfGE 157, 30 (Beschluss vom 24.03.2021 - 1 BvR 2656/18 u.a.) – Klimabeschluss

10. BVerfG NJW 2025, 3560 (Urteil vom 15.7.2025 – 2 BvR 508/21) – Drohneneinsatz
Ramstein

11. BVerfGE 153, 182 (Urteil vom 26.02.2020 - 2 BvR 2347/15) – Suizidhilfe

12. BVerfGE 107, 339 (Beschluss vom 18.03.2003 - 2 BvB 1/01) – NPD-Verbotsverfahren I;
BVerfGE 144, 20 (Urteil vom 17.01.2017 - 2 BvB 1/13) – NPD-Verbotsverfahren II

13. BVerfGE 128, 226 (Urteil vom 22.02.2011 - 1 BvR 699/06) – Fraport; BVerfGE 148, 267
(Beschluss vom 11.04.2018 - 1 BvR 3080/09) – Stadionverbot

14. BVerfGE 159, 223 (Beschluss vom 19.11.2021 - 1 BvR 781/21 u.a.) – Bundesnotbremse I
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Organisatorische Hinweise

I. Anmeldung:

Das Seminar richtet sich an Studierende mit dem Beifach Öffentliches Recht.

Sie können sich ab sofort bis zum 16.02.2026, 24 Uhr, für das Seminar anmelden. Es stehen 14
Seminarplätze zur Verfügung, die nach der Reihenfolge der Anmeldungen vergeben werden.
Weitere Kandidat:innen können auf eine Warteliste gesetzt werden.

Für den Fall, dass die Anmeldung via Portal2 nicht funktionieren sollte, bitte ich um
Benachrichtigung und Anmeldung per E-Mail an svenja.behrendt@uni-mannheim.de.

II. Themenvergabe

Bei der Einführungsveranstaltung gebe ich einen kurzen Überblick über die zur Auswahl
stehenden Themen. Anschließend bitte ich darum, mir eine E-Mail zu senden, in der Sie die vier
Themen benennen, für die Sie sich besonders interessieren. Bitte bringen Sie dabei auch Ihre
Präferenzen innerhalb dieser Themen zum Ausdruck.

II. Prüfungsleistungen:

Sie können einen Seminarschein erwerben, indem Sie (1) eine schriftliche Seminararbeit
anfertigen, (2) einen mündlichen Vortrag im Rahmen des Seminars abhalten und (3) an allen
Seminarterminen (Einführungsveranstaltung, Zwischenbesprechung und dem Seminar selbst)
anwesend sind.

Die schriftliche Seminararbeit und der mündliche Seminarvortrag bilden zusammen eine
Prüfungsleistung im Sinne von § 3 Abs. 1 Studien- und Prüfungsordnung Beifach Öffentliches
Recht. Die schriftliche Seminararbeit geht mit 75 v.H., mündliche Seminarleistungen gehen mit
25 v.H. in die Gesamtbewertung ein.

III. Veranstaltungen im Rahmen des Seminars

Es gibt eine verpflichtende Einführungsveranstaltung. Hier erhalten Sie eine kurze Einführung in
das Thema des Seminars und die Grundlagen des wissenschaftlichen Arbeitens,
Literaturhinweise sowie die Gelegenheit, weitere Fragen inhaltlicher oder organisatorischer
Natur zu klären.

Außerdem wird eine Zwischenbesprechung stattfinden. Auch hier besteht eine Teilnahmepflicht.
In dieser Besprechung sollen Sie ihre Gliederung kurz vorstellen (ca. 5-10 Minuten). Die
Teilnehmer:innen erhalten von mir eine Rückmeldung zu dem geplanten Gedankengang  ihrer
Seminararbeit und haben die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Für die Zwischenbesprechung
werden Einzel-Termine vergeben. Diese Veranstaltung findet als Zoom-Meeting statt.

Das Seminar selbst findet verblockt nach Abgabe der Seminararbeiten statt. In dem Seminar
halten Sie einen Vortrag zu Ihrem Thema, anschließend findet eine Diskussion statt und für diese
soll Ihr Vortrag die Grundlage bieten. Die Partizipation an der Diskussion fließt in die Bewertung
der mündlichen Seminarleistung ein.
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IV. Zeitlicher Ablauf:

 Die verpflichtende Einführungsveranstaltung findet am Mittwoch, 18.02.2026 (13:45-
15:15 Uhr) im Raum W 114 statt.

 Die verbindliche Themenvergabe erfolgt am Montag, 23.02.2026, 10.00 Uhr per E-Mail.
In dieser E-Mail wird Ihnen auch die Uhrzeit des für Sie reservierten Termins zur
Zwischenbesprechung mitgeteilt. Mit gesonderter E-Mail erhalten Sie die Einladung für
das Zoom-Meeting zur Zwischenbesprechung.

 Die Zwischenbesprechung findet am Dienstag, 03.03.2026, via Zoom statt.

 Die Bearbeitungszeit beträgt 4 Wochen. Die Abgabefrist für die schriftliche Seminararbeit
endet mit Ablauf des 23.03.2026 (Montag). Ihre Seminararbeit ist spätestens bis zum
Ende des Tages (24.00 Uhr) in Ilias hochzuladen.

 Das Seminar findet verblockt statt, voraussichtlich Mitte/Ende April 2026. Zeit und Ort
werden noch bekanntgegeben. Bei der Festlegung des Termins wird darauf geachtet, dass
nach Abgabe der Seminararbeit ausreichend Zeit für die Erstellung des Vortrags bleiben
wird.

V. Formale Hinweise:

1. Seminararbeit

Der Textteil (inkl. Fußnoten) darf einen Umfang von 40.000 Zeichen inkl. Leerzeichen nicht
überschreiten (ohne Inhalts- und Literaturverzeichnis).

Formale Gliederung der Arbeit: Titelblatt (mit Namen, Thema, Studiengang, Matrikelnummer,
Anschrift, Mailadresse), Inhaltsverzeichnis, Textteil, Eigenständigkeitserklärung, Zustimmung zur
Plagiatskontrolle mittels Software, Verzeichnis der verwendeten Literatur

Auf den Leitfaden für wissenschaftliches Arbeiten von Tanja Henking und
Andreas Maurer wird Bezug genommen. Abrufbar ist er unter dem seitlich
abgebildeten QR-Code.

2. Vortrag

Der Vortrag soll 20-25 Minuten dauern, für die Diskussion sind jeweils 30–35 Minuten eingeplant.
Für den Vortrag soll ein Handout erstellt werden.


